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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.02.1957

Norm

GenG §30

Rechtssatz

Voraussetzung einer allenfalls in Betracht kommenden Sanierung eines Einberufungsfehlers - hier der

Nichtankündigung eines Tagesordnungspunktes - ist die Teilnahme aller Genossenschafter an der verfehlt

einberufenen Versammlung.

Entscheidungstexte

7 Ob 74/57
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